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Bekanntmachung der Wahlvorschläge 
für die Gremienwahl 
vom 29.05.2018 bis 08.06.2018 
 

 

Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 09.05.2018 die folgenden Wahlvorschläge als 
gültig anerkannt. Gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 2 der Wahlordnung der Hochschule Reutlingen sind 
die Wahlvorschläge in der Reihenfolge ihres Eingangs angeordnet. 
 

 
Wahl zum Senat, Wählergruppe: Studierende 
(Verhältniswahl, 4 Sitze) 

Liste 1: "Great Senat" 

Leisenheimer, Viola 
Gabel, Sebastian 
Gekeler, Florian 
 

Liste 2: "ESB IMX Senat" 

Düsel, Katharina 
Hamm, Pirmin 
Leßmann, Jonathan 
Kipp, Paul 
 

Liste 3: "Senat ESB" 

Göttel, Anna 
Kühn, Katharina 
Ehlert, Jakob 
Gröblinghoff, Friederike 
Gier, Carolin 
Meyer, Thea 
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Wahl zu den Fakultätsräten, Wählergruppe: Studierende 
 

Fakultätsrat Angewandte Chemie 
(Mehrheitswahl, 6 Sitze) 

Einzelbewerber 

Hunecke, Alina 
Geck, Charlotte 
Hoffmann, Thomas 
Habel, Elena 
Churbaji, Diana 
Roswadowski, Lensa  
Manger, Karen 
Hellriegel, Laura 
 

 

Fakultätsrat ESB Business School 
 (Verhältniswahl, 5 Sitze) 

Liste 1: "ESB IMX Fakultätsrat" 

Oerding-Erdel, Felix 
Haas, Louisa 
Boße, Jonathan 
Junkermann, Johanna 
Schällig, Florian 
 

Liste 2: "Fakultätsrat ESB" 
Gier, Carolin 
Kühn, Katharina 
Göttel, Anna 
Gröblinghoff, Friederike 
Meyer, Thea 
Ehlert, Jakob 
Teister, Isabelle 
Klotz, Marie-Christin 
Herzig, Anna-Lena 
Arena, Laura 
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Fakultätsrat Informatik 
(Mehrheitswahl, 6 Sitze) 

Einzelbewerber 

Schärtel, Jonathan 
Geßmann, Annika 
Massari, Valerio 
Tucev, Aleksandra 
Elsäßer, Fabian 
Oster, Markus 

 

Fakultätsrat Technik 
(Mehrheitswahl, 6 Sitze) 

Einzelbewerber 

Gabel, Sebastian  
Kauffmann, Manuel 
Brielmaier, Mirjam 
Janssen, Tobias 
Grischkovec, Eugen 
Rath, Moritz 
Brost, Luca 
Koser, Pascal 

 

Fakultätsrat Textil & Design 
(Mehrheitswahl, 6 Sitze) 

Einzelbewerber 

Mose, Janine 
Machatschek, Ann-Katrin 
Nguyen, Phuong Viet 
Bauknecht, Thomas Eugen 
Nester, Sara 
Hohnhorst, Maike 
da Silva Carvalho, Leo 
Blau, Larissa 
Okra, Zena Lily 
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Nach den Bestimmungen der Wahlordnung der Hochschule Reutlingen, findet bei den Wahlen  

zum Senat und zum Fakultätsrat ESB Business School Verhältniswahl gem. § 14 Abs. 1 WO und  

zu den Fakultätsräten der Fakultäten Angewandte Chemie, Informatik, Technik und Textil & Design 
Mehrheitswahl mit Bindung gem. § 15 Abs. 1 WO 

an die vorgeschlagenen Bewerber statt.  

 
Verhältniswahl: 

Die Wahlberechtigten haben bei jeder Wahl so viele Stimmen, wie Mitglieder ihrer Gruppe zu wählen 
sind (Gesamtstimmenzahl). Die Gesamtstimmenzahl kann auf die Bewerber der zugelassenen Wahlvor-
schläge verteilt und dabei einem Bewerber bis zu zwei Stimmen gegeben werden.  

Es soll unter Beachtung der Gesamtstimmenzahl so abgestimmt werden, dass auf dem elektronischen 
Stimmzettel die vorgedruckten Namen von Bewerbern durch Anklicken gekennzeichnet werden und 
dem Bewerber zugedachte Stimmenzahl (höchstens 2 Stimmen) eingetragen wird. 
Die Verteilung der Sitze erfolgt nach dem d'Hondtschen Höchstzahlverfahren (§ 31 Abs.2 Nr. 1 WO). 

 
Mehrheitswahl: 

Die Wahlberechtigten haben bei jeder Wahl so viele Stimmen, wie Mitglieder ihrer Gruppe zu wählen 
sind (Gesamtstimmenzahl) und können einem Bewerber oder einer anderen wählbaren Person nur eine 
Stimme geben. 

Es soll unter Beachtung der Gesamtstimmenzahl so abgestimmt werden, dass auf dem elektronischen 
Stimmzettel die vorgedruckten Namen von Bewerbern durch Anklicken gekennzeichnet 

Die Bewerber mit den höchsten Stimmenzahlen erhalten in der Reihenfolge dieser Zahlen einen Sitz (§ 
31 Abs. 2 Nr. 2 WO).  

 

Stimmabgabe bei der Online Wahl: 
 
Die Wahl wird als internetbasierte Online Wahl durchgeführt. Die Stimmabgabe erfolgt in elektronischer 
Form durch Aufruf des Anmeldeportals im Intranet unter  
https://intranet.reutlingen-university.de/intranet/hochschule/interessensvertretungen/gremienwahlen 
 
Die Wahlberechtigten geben bei der Online-Wahl ihre Stimme in der Weise ab, dass sie für jede Wahl, 
für die sie wahlberechtigt sind, den jeweiligen elektronischen Stimmzettel persönlich und unbeobachtet 
kennzeichnen. Die Authentifizierung erfolgt durch die dem Wahlberechtigten von der Hochschule zur 
Verfügung gestellten Anmeldedaten seines Benutzeraccounts als Zugangsdaten am Wahlportal. Der 
elektronische Stimmzettel ist entsprechend den im Wahlportal enthaltenen Anleitungen elektronisch 
auszufüllen und abzusenden. Das Stimmrecht kann nicht mehrfach ausgeübt werden kann. Die Spei-
cherung der abgesandten Stimmen erfolgt anonymisiert und so, dass die Reihenfolge des Stimmein-
gangs nicht nachvollzogen werden kann. Die Wahlberechtigten haben bis zur endgültigen Stimmabgabe 
die Möglichkeit, ihre Eingabe zu korrigieren oder die Wahl abzubrechen. Ein Absenden der Stimme ist 
erst auf der Grundlage einer elektronischen Bestätigung durch die Wählerinnen und Wähler zu ermögli-
chen. Die Übermittlung muss für die Wählerinnen und Wähler am Bildschirm erkennbar sein. Mit dem 
Hinweis über die erfolgreiche Stimmabgabe gilt diese als vollzogen. Auf dem Bildschirm wird der 
Stimmzettel nach Absenden der Stimmeingabe unverzüglich ausgeblendet. Die Speicherung der 
Stimmabgabe in der elektronischen Wahlurne erfolgt nach einem nicht nachvollziehbaren Zufallsprin-
zip. Die Anmeldung am Wahlsystem, die Auswahl und Abgabe der Stimme sowie persönliche Informati-
onen und IP-Adressen der Wahlberechtigten werden nicht protokolliert. 
 
 
Reutlingen, 18. Mai 2018 
 
gez. 
Robert Linzenbold 
Wahlleiter 

https://intranet.reutlingen-university.de/intranet/hochschule/interessensvertretungen/gremienwahlen

